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  Schweizerische Botschaft in Japan 
 

EXPO 2025 
Osaka, Kansai, Japan 

 

Informationen für Schweizer Reisende 

 

Offizielle Webseite der EXPO 2025 

Schweizer Pavillon @ EXPO 2025 

 

www.expo2025.or.jp  

www.vitality.swiss     

 

Eintrittskarten 

Eintrittskarten sollten ausschließlich bei offiziellen 
Verkaufsstellen erworben werden. Seien Sie 
vorsichtig bei betrügerischen Angeboten!  

 

https://www.expo2025.or.jp/en/tickets-index/  

Reisevorbereitung und Einreise nach Japan 

Sicherheit 

Einschätzung der Sicherheitslage und allgemeine 
Tipps für die Reise 

 
Registrieren Sie Ihre Auslandreise auf der Online-
Plattform Travel Admin des EDA. So kann Sie 
das EDA im Falle einer Krise kontaktieren. 

 

Krisenvorbereitung  

Allgemeine Empfehlungen der Botschaft 

 

 

 

Krisenprävention und Sicherheit der EXPO 2025 

 

 

www.reisehinweise.ch > Reisehinweise & 
Vertretungen > Japan 

 

www.traveladmin.ch  
(auch als App verfügbar) 

 

 

 
www.eda.admin.ch/tokyo > Aufgaben der Botschaft > 
Vorbereitungsmassnahmen und Verhalten in 
Krisensituationen für Schweizer Staatsangehörige in 
Japan 
  

www.expo2025.or.jp/en/expo-map-index/safety/  

Reise- und Besucherinformationen 

Japan National Tourism Organization  

Web Japan (Ministerium für auswärtige 
Angelegenheiten) 

Öffentlicher Verkehr in Japan 

 

 

 

 

 

 

 

www.japan.travel  

http://web-japan.org/  

 

JR East: https://www.jreast.co.jp/multi/en/ 

JR West: https://www.westjr.co.jp/global/en/ 

JR Central: https://global.jr-central.co.jp/en/ 

JR Shikoku: https://www.jr-shikoku.co.jp/global/en/ 

JR Hokkaido: https://www.jrhokkaido.co.jp/global/ 

JR Kyushu: https://www.jrkyushu.co.jp/english/ 
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WICHTIG:  Die Angaben in  d iesem Merkb la t t  beruhen auf  den im Ze i tpunk t  de r  Tex tabfassung 
ver fügbaren l oka len In fo rmat ionen.  Das  EDA übern immt  ke ine Verantwor t ung und Gewähr  für  d ie  
Vo l ls tänd igke i t ,  R icht i gke i t  und Ak tua l i t ä t  de r  in  d iesem Merkb la t t  entha l t enen Angab en.  Das  
EDA übern immt  zudem keine Gewähr  fü r  den Inha l t  depar tementsex terne r  In ternetse i ten.  

 

Medizinische Versorgung 

Arzt- oder Krankenhausbesuche sind in der Regel 
vor Ort bar oder mit Kreditkarte zu begleichen. 

 

Es wird dringend empfohlen, eine umfassende 
internationale Kranken- und Unfallversicherung 
abzuschliessen, die auch die Kosten für 
Krankenhausbehandlungen und eine mögliche 
medizinische Rückführung abdeckt. 

 

 

 

 
 
Fragen Sie Ihren Krankenversicherer / Ihre 
Reiseversicherung: 
www.reisehinweise.ch > Tipps vor der Reise 

Einreise nach Japan 
 

Für die Einreise nach Japan benötigen Schweizer 
Reisende einen gültigen Reisepass. 

 

Abschliessende, rechtsverbindliche Auskünfte 
über die Einreisevorschriften erteilt ausschliess-
lich die japanische Botschaft.  
 

Sie sind verpflichtet, sich jederzeit mit dem Pass 
ausweisen zu können. 

 

Japanische Botschaft in Bern:  
 

www.ch.emb-japan.go.jp  

 
 

www.reisehinweise.ch > Infos zu 
Einreisebestimmungen/Visa für Japan 

 

 

Was tun bei … 

Verlust oder Diebstahl vom Schweizerpass  

 

  

1) Fragen Sie im Hotel, bei der Bahngesellschaft 
oder dem Taxiunternehmen nach, ob Ihr verlorener 
Reisepass aufgefunden wurde. In Japan werden 
verlorene Dokumente und Gegenstände meist 
gefunden und an ihre Besitzer zurückgegeben. 

 

2) Melden Sie den Verlust oder Diebstahl bei der 
nächstgelegenen Polizeistation und bestehen Sie 
darauf, einen detaillierten Polizeibericht (“Funshitsu 
Todoke Juri Shoumeisho”) zu erhalten. 

 

3) Wenden Sie sich an die Schweizerische Botschaft 
in Tokio um einen temporären Schweizer 
Reisepasses (Notpass) zu erhalten.  

 

Hinweis: Ein temporärer Schweizer Reisepass wird 
ausschließlich für die Rückreise in die Schweiz 
ausgestellt. Die Schweizer Botschaft in Tokio kann 
nicht gewährleisten, dass die Einreise in ein Drittland 
mit diesem Notpass möglich ist. Daher empfehlen 
wir, sich im Voraus bei den zuständigen Behörden zu 
informieren. 

 

Verlust der Kreditkarte oder Verdacht auf 
Missbrauch 

 

Informieren Sie unverzüglich die Kreditkartenfirma 
und/oder Ihre Bank. 
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Bedarf an finanziellen Mitteln 

 

Die Schweizer Botschaft in Tokio gewährt keine 
finanziellen Vorschüsse. 

 

Sie können an Bankomaten in “convenience stores” 
(z.B. 7eleven) mit der Debit- oder Kreditkarte Bargeld 
beziehen.  

 
Geldüberweisungen sind möglich über 
www.westernunion.com oder www.moneygram.com.  

 

Notfalldienste  

 

 

 

Ambulanz: 119 

Polizei: 110 

Feuerwehr: 119 

 

Informationen zu Hilfeleistungen des EDA 

 

www.eda.admin.ch/reisehinweise > Hilfe im Ausland 

 

Notfalladressen EDA Schweizerische Botschaft in Japan 
5-9-12 Minami Azabu, Minato-ku 
Tokyo 106-8589 
Phone: +81 3 5449 8400 
E-Mail: tokyo@eda.admin.ch  
 

Ausserhalb der Öffnungszeiten:  

Helpline EDA: 
+ 41 800 24 7 365, Skype: helpline-eda 
helpline@eda.admin.ch, www.helpline-eda.ch  

 

Eigenverantwortung  

Auslandschweizergesetz und –Verordnung messen dem Grundsatz der Eigenverantwortung eine zentrale 
Bedeutung zu. So trägt jede Person die Verantwortung bei der Vorbereitung und Durchführung eines 
Auslandaufenthaltes und versucht, auftretende Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu meistern. Dies bedeutet, 
dass die Unterstützung der Schweizer Vertretung subsidiär erfolgt. Der konsularische Schutz, also die 
Hilfeleistung durch das EDA, kommt erst zum Tragen, wenn die Betroffenen alles Zumutbare versucht haben, 
um die Notlage selbst organisatorisch oder finanziell zu überwinden. Auf die Hilfeleistungen des Bundes 
besteht kein Rechtsanspruch. 
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